Vertrag Grüne Liste ohne Notifizierung
	




V E R T R A G



gemäß Artikel 18 Absatz 10 der Verordnung (EU) 2024/1157 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. April 2024 über die Verbringung von Abfällen (EU-VerbringungsV)


Gegenstand dieses Vertrages ist die grenzüberschreitende Verbringung von

[bookmark: Text4]     
	[bookmark: _Hlk228179822]Gesamtmenge der Abfälle in Tonnen (Mg) oder m3



     
	Bezeichnung und Zusammensetzung des Abfalls



     
	Code(s) gemäß dem EU-Abfallverzeichnis / Schlüsselnummer gemäß österreichischer Abfallverzeichnisverordnung 2020, BGBl. II 2020/409 


     
	Code gemäß dem Anhang III, IIIA oder IIIB der EU-VerbringungsV 



zur Verwertung/Beseitigung[footnoteRef:1]        [footnoteRef:2] [1:  Nicht Zutreffendes streichen. ]  [2:  Angabe eines Beseitigungs- oder Verwertungsverfahrens gemäß Anhang I und II der EG-Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98/EG). ] 


[bookmark: _Hlk226271637]Dieser Vertrag ist gültig für Verbringungen bis       und jedenfalls bis zum Vorliegen sämtlicher Bescheinigungen gemäß Artikel 18 Absatz 9 EU-VerbringungsV, die von diesem Vertrag und der darin genannten angeführten Gesamtmenge erfasst sind.


Dieser Vertrag umfasst die Verpflichtung,

1) [bookmark: Text6]der Person, die die Verbringung veranlasst,
     
	Name und Adresse der Person, die die Verbringung veranlasst

vertreten durch,
	Name und Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail) des Vertreters/ der Vertreterin der Person, die die Verbringung veranlasst








a) den zuständigen Behörden auf deren Ersuchen eine Kopie des Vertrages zu übermitteln gemäß Artikel 18 Absatz 11 EU-VerbringungsV;

b) im Falle, dass die Verbringung oder die Verwertung nicht in der vorgesehenen Weise abgeschlossen werden kann oder illegal erfolgt ist, die Abfälle zurückzunehmen oder deren Verwertung auf alternative Weise sicherzustellen, und erforderlichenfalls in der Zwischenzeit für deren Lagerung zu sorgen. 

2) [bookmark: Text8]des Empfängers, 
     
	Name und Adresse des Empfängers

vertreten durch,
	Name und Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail) des Vertreters/ der Vertreterin des Empfängers








a) den zuständigen Behörden auf deren Ersuchen eine Kopie des Vertrages zu übermitteln gemäß 18 Absatz 11 EU-VerbringungsV;

b) falls die Person, die die Verbringung veranlasst, zur Sicherstellung des Abschlusses der Verbringung von Abfällen oder ihrer Verwertung nicht in der Lage ist, im Falle, dass die Verbringung oder die Verwertung nicht in der vorgesehenen Weise abgeschlossen werden kann oder illegal erfolgt ist, die Abfälle zurückzunehmen oder deren Verwertung auf alternative Weise sicherzustellen, und erforderlichenfalls in der Zwischenzeit für deren Lagerung zu sorgen gemäß Artikel 18 Absatz 10 EU-VerbringungsV; 

3) der Anlage,
     
	Name und Adresse der Anlage


vertreten durch,
	Name und Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail) des Vertreters/ der Vertreterin der Anlage 








a) innerhalb von zwei Werktagen nach Entgegennahme der Abfälle, zur Vorlage einer Bestätigung an die Person, die die Verbringung veranlasst, der Entgegennahme der Abfälle gemäß Artikel 18 Absatz 8 EU-VerbringungsV durch Eingabe in Anhang VII. 

b) spätestens 30 Tage nach Abschluss des Verwertungsverfahrens und nicht später als ein Jahr nach Entgegennahme der Abfälle, zur Vorlage einer Bescheinigung gemäß Artikel 18 Abs 9 EU-VerbringungsV über den Abschluss der Verwertung durch Eingabe in Anhang VII.  
 




	Name der die Verbringung veranlassenden Person
(Firmenstempel):
[bookmark: Text11]     


	
	Name des Empfängers
(Firmenstempel):
[bookmark: Text13]     


	Name der Anlage 
(Firmenstempel):
     



	
Datum:
[bookmark: Text17]     

	
	
Datum:
[bookmark: Text16]     

	
Datum:
     


	Unterschrift:

	
	Unterschrift:

	Unterschrift:




Name des Unterzeichnenden:         	 Name des Unterzeichnenden:      	Name des Unterzeichnenden:
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